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Gesetz 
vom 20. Dezember 2012 

über die Abänderung des Strafgesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 50 Abs. 2 

2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn der Ausspruch der Strafe für eine 
Probezeit vorbehalten wird (§ 8 des Jugendgerichtsgesetzes) oder der 
Vollzug einer Freiheitsstrafe, die wegen einer vor Vollendung des ein-
undzwanzigsten Lebensjahres begangenen Tat verhängt worden ist, nach 
Art. 6 Abs. 1 Bst. b des Strafvollzugsgesetzes oder nach § 33 des Jugend-
gerichtsgesetzes für die Dauer von mehr als drei Monaten aufgeschoben 
wird. 

§ 126 Abs. 1 Ziff. 7 und Abs. 2 

1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen ist zu bestrafen, wer eine Sachbeschädigung begeht 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 130/2012 und 153/2012 
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7. durch die der Täter an der Sache einen 5 000 Franken übersteigenden 
Schaden herbeiführt. 

2) Wer durch die Tat an der Sache einen 75 000 Franken übersteigenden 
Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen. 

§ 126a Abs. 2 

2) Wer durch die Tat an den Daten einen 5 000 Franken übersteigenden 
Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wer einen 75 000 Franken überstei-
genden Schaden herbeiführt oder die Tat als Mitglied einer kriminellen 
Vereinigung begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren zu bestrafen. 

§ 128 Abs. 1 Ziff. 4 und Abs. 2 

1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer einen 
Diebstahl begeht 
4. an einer Sache, deren Wert 5 000 Franken übersteigt. 

2) Wer eine Sache stiehlt, deren Wert 75 000 Franken übersteigt, ist 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

§ 132 Abs. 2 

2) Wer Energie entzieht, deren Wert 5 000 Franken übersteigt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer Energie im Wert von mehr als 
75 000 Franken entzieht, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren 
zu bestrafen. 

§ 133 

Veruntreuung 

1) Wer ein Gut, das ihm anvertraut worden ist, sich oder einem Dritten 
mit dem Vorsatz zueignet, sich oder den Dritten dadurch unrechtmässig 
zu bereichern, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 



3 

2) Wer ein Gut veruntreut, dessen Wert 5 000 Franken übersteigt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer ein Gut im Wert von mehr als 
75 000 Franken veruntreut, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen. 

§ 134 Abs. 1 und 3 

1) Wer ein fremdes Gut, das er gefunden hat oder das durch Irrtum 
oder sonst ohne sein Zutun in seinen Gewahrsam geraten ist, sich oder 
einem Dritten mit dem Vorsatz zueignet, sich oder den Dritten dadurch 
unrechtmässig zu bereichern, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

3) Wer ein fremdes Gut unterschlägt, dessen Wert 5 000 Franken 
übersteigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen, wer ein fremdes Gut im Wert von mehr als 
75 000 Franken unterschlägt, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen. 

§ 135 

Dauernde Sachentziehung 

1) Wer einen anderen dadurch schädigt, dass er eine fremde bewegliche 
Sache aus dessen Gewahrsam dauernd entzieht, ohne die Sache sich oder 
einem Dritten zuzueignen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

2) Wer die Tat an einer der im § 126 Abs. 1 Ziff. 1 bis 6 genannten 
Sachen oder an einer Sache begeht, deren Wert 5 000 Franken übersteigt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen, wer die Tat an einer Sache begeht, deren Wert 75 000 Fran-
ken übersteigt, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu bestrafen. 

§ 136 Abs. 1 und 3 

1) Wer ein Fahrzeug, das zum Antrieb mit Maschinenkraft eingerichtet 
ist, ohne Einwilligung des Berechtigten in Gebrauch nimmt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. 
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3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist der Täter zu bestrafen, 
wenn der durch die Tat verursachte Schaden am Fahrzeug, an der Ladung 
oder durch den Verbrauch von Betriebsmitteln insgesamt 5 000 Franken 
übersteigt; wenn jedoch der Schaden 75 000 Franken übersteigt, ist der 
Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

§ 137 

Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 

Wer unter Verletzung fremden Jagd- oder Fischereirechts dem Wild 
nachstellt, fischt, Wild oder Fische tötet, verletzt oder sich oder einem 
Dritten zueignet oder sonst eine Sache, die dem Jagd- oder Fischereirecht 
eines anderen unterliegt, zerstört, beschädigt oder sich oder einem Dritten 
zueignet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 138 

Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat 
1. an Wild, an Fischen oder an anderen dem fremden Jagd- oder Fische-

reirecht unterliegenden Sachen in einem 5 000 Franken übersteigen-
den Wert, 

2. in der Schonzeit oder unter Anwendung von Eisen, von Giftködern, 
einer elektrischen Fanganlage, eines Sprengstoffs, in einer den Wild- 
oder Fischbestand gefährdenden Weise oder an Wild unter Anwen-
dung von Schlingen, 

3. in Begleitung eines Beteiligten (§ 12) begeht und dabei entweder 
selbst eine Schusswaffe bei sich führt oder weiss, dass der Beteiligte 
eine Schusswaffe bei sich führt oder 

4. gewerbsmässig 
begeht. 
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§ 147 Abs. 2 und 3 

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Betrug mit einem 5 000 Franken 
übersteigenden Schaden begeht. 

3) Wer durch die Tat einen 75 000 Franken übersteigenden Schaden 
herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu be-
strafen. 

§ 148a Abs. 2 

2) Wer die Tat gewerbsmässig begeht oder durch die Tat einen 5 000 
Franken übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren, wer durch die Tat einen 75 000 Franken übersteigenden 
Schaden herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu 
bestrafen. 

§ 153 

Untreue 

1) Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsge-
schäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder 
einen anderen zu verpflichten, wissentlich missbraucht und dadurch dem 
anderen einen Vermögensnachteil zufügt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

2) Wer durch die Tat einen 5 000 Franken übersteigenden Schaden 
herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer einen 75 000 
Franken übersteigenden Schaden herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

§ 156 Abs. 2 

2) Wer durch die Tat einen 75 000 Franken übersteigenden Schaden 
herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu be-
strafen. 
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§ 162 

Vollstreckungsvereitelung 

1) Ein Schuldner, der einen Bestandteil seines Vermögens verheimlicht, 
beiseite schafft, veräussert oder beschädigt, eine nicht bestehende Ver-
bindlichkeit vorschützt oder anerkennt oder sonst sein Vermögen wirklich 
oder zum Schein verringert und dadurch die Befriedigung eines Gläubigers 
durch Zwangsvollstreckung oder in einem anhängigen Zwangsvollstre-
ckungsverfahren vereitelt oder schmälert, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

2) Wer durch die Tat einen 5 000 Franken übersteigenden Schaden 
herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

§ 165 Abs. 1 und 2 

1) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem Ver-
gehen nach den §§ 223, 224, 278, 278d oder 304 bis 308, einem Vergehen 
nach Art. 83 bis 85 des Ausländergesetzes, einem Vergehen nach dem 
Betäubungsmittelgesetz oder einer Übertretung nach Art. 24 des Markt-
missbrauchsgesetzes herrühren, verbirgt oder ihre Herkunft verschleiert, 
insbesondere indem er im Rechtsverkehr über den Ursprung oder die 
wahre Beschaffenheit dieser Vermögensbestandteile, das Eigentum oder 
sonstige Rechte an ihnen, die Verfügungsbefugnisse über sie, ihre Über-
tragung oder darüber, wo sie sich befinden, falsche Angaben macht, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Ta-
gessätzen zu bestrafen. 

2) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem Ver-
gehen nach den §§ 223, 224, 278, 278d oder 304 bis 308, einem Vergehen 
nach Art. 83 bis 85 des Ausländergesetzes, einem Vergehen nach dem 
Betäubungsmittelgesetz oder einer Übertretung nach Art. 24 des Markt-
missbrauchsgesetzes herrühren, an sich bringt, in Verwahrung nimmt, sei 
es, um diese Bestandteile lediglich zu verwahren, diese anzulegen oder zu 
verwalten, solche Vermögensbestandteile umwandelt, verwertet oder 
einem Dritten überträgt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
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§ 180 

Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt 

1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auf-
trag ein Gewässer, den Boden oder die Luft so verunreinigt oder sonst 
beeinträchtigt, dass dadurch 
1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 

Abs. 1) eines anderen oder sonst für die Gesundheit oder körperliche 
Sicherheit einer grösseren Zahl von Menschen, 

2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Aus-
mass, 

3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Ge-
wässers, des Bodens oder der Luft oder 

4. ein Beseitigungsaufwand oder sonst ein Schaden an einer fremden 
Sache, an einem unter Denkmalschutz stehenden Gegenstand oder an 
einem Naturdenkmal, der 75 000 Franken übersteigt, 

entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich ge-
schädigt, eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines 
Gewässers, des Bodens oder der Luft bewirkt oder ein Beseitigungsauf-
wand oder sonst ein Schaden an einer fremden Sache, an einem unter 
Denkmalschutz stehenden Gegenstand oder an einem Naturdenkmal, der 
75 000 Franken übersteigt, herbeigeführt, so ist der Täter mit Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Hat die Tat 
eine der im § 169 Abs. 3 genannten Folgen, so sind die dort angedrohten 
Strafen zu verhängen. 

§ 181 

Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt 

1) Wer fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behörd-
lichen Auftrag eine der im § 180 Abs. 1 mit Strafe bedrohten Handlungen 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis 
zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich ge-
schädigt, eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines 
Gewässers, des Bodens oder der Luft bewirkt oder ein Beseitigungsauf-
wand oder sonst ein Schaden an einer fremden Sache, an einem unter 
Denkmalschutz stehenden Gegenstand oder an einem Naturdenkmal, der 
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75 000 Franken übersteigt, herbeigeführt, so ist der Täter mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. Hat die Tat eine der im § 170 Abs. 2 genannten Folgen, so sind 
die dort angedrohten Strafen zu verhängen. 

§ 181a 

Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von 
Abfällen 

1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen 
Auftrag Abfälle so sammelt, befördert, verwertet, beseitigt, diese Tätig-
keiten betrieblich überwacht oder so kontrolliert, dass dadurch 
1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 

Abs. 1) eines anderen oder sonst für die Gesundheit oder körperliche 
Sicherheit einer grösseren Zahl von Menschen, 

2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Aus-
mass, 

3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Ge-
wässers, des Bodens oder der Luft oder 

4. ein Beseitigungsaufwand, der 75 000 Franken übersteigt, 
entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich ge-
schädigt, eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines 
Gewässers, des Bodens oder der Luft oder ein Beseitigungsaufwand, der 
75 000 Franken übersteigt, bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren zu bestrafen. Hat die Tat eine der im § 169 Abs. 3 genannten 
Folgen, so sind die dort angedrohten Strafen zu verhängen. 

3) Wer ausser dem Fall des Abs. 2 Abfälle entgegen Art. 2 Ziff. 35 der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen in 
nicht unerheblicher Menge verbringt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
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§ 181b 

Fahrlässiges umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von 
Abfällen 

1) Wer fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behörd-
lichen Auftrag eine der im § 181a mit Strafe bedrohten Handlungen be-
geht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 
zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich ge-
schädigt, eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines 
Gewässers, des Bodens oder der Luft oder ein Beseitigungsaufwand, der 
75 000 Franken übersteigt, bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
Hat die Tat eine der im § 170 Abs. 2 genannten Folgen, so sind die dort 
angedrohten Strafen zu verhängen. 

3) Wer ausser den Fällen der Abs. 1 und 2 grob fahrlässig Abfälle ent-
gegen Art. 2 Ziff. 35 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Verbrin-
gung von Abfällen in nicht unerheblicher Menge verbringt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessät-
zen zu bestrafen. 

§ 181c 

Vorsätzliches umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen 

1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auf-
trag eine Anlage, in der eine gefährliche Tätigkeit durchgeführt wird, so 
betreibt, dass dadurch 
1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 

Abs. 1) eines anderen oder sonst für die Gesundheit oder körperliche 
Sicherheit einer grösseren Zahl von Menschen, 

2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Aus-
mass, 

3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Ge-
wässers, des Bodens oder der Luft oder 

4. ein Beseitigungsaufwand, der 75 000 Franken übersteigt, 
entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
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2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich ge-
schädigt, eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines 
Gewässers, des Bodens oder der Luft oder ein Beseitigungsaufwand, der 
75 000 Franken übersteigt, bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
Hat die Tat eine der im § 169 Abs. 3 genannten Folgen, so sind die dort 
angedrohten Strafen zu verhängen. 

§ 181d 

Grob fahrlässiges umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen 

1) Wer grob fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag die im § 181c Abs. 1 mit Strafe bedrohte Handlung 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich ge-
schädigt, eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines 
Gewässers, des Bodens oder der Luft oder ein Beseitigungsaufwand, der 
75 000 Franken übersteigt, bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
Hat die Tat eine der im § 170 Abs. 2 genannten Folgen, so sind die dort 
angedrohten Strafen zu verhängen. 

§ 182 

Andere Gefährdungen des Tier- und Pflanzenbestandes 

1) Wer eine Handlung begeht, die geeignet ist 
1. die Gefahr der Verbreitung einer Seuche unter Tieren herbeizuführen 

oder 
2. die Gefahr der Verbreitung eines für den Tier- oder Pflanzenbestand 

gefährlichen Krankheitserregers oder Schädlings herbeizuführen, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen. 

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder 
einem behördlichen Auftrag auf andere als die im § 180 bezeichnete Weise 
eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmass 
herbeiführt. 
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§ 183a 

Irrtum über Rechtsvorschriften und behördliche Aufträge 

1) Hat sich der Täter in den Fällen der §§ 180, 181a, 181c und 182 mit 
einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag nicht bekannt 
gemacht, obwohl er seinem Beruf, seiner Beschäftigung oder sonst den 
Umständen nach dazu verpflichtet gewesen wäre, oder ist ihm ein Irrtum 
über die Rechtsvorschrift oder behördlichen Auftrag sonst vorzuwerfen, 
so ist er, wenn er im Übrigen vorsätzlich handelt, gleichwohl nach diesen 
Bestimmungen zu bestrafen. 

2) Abs. 1 gilt in den Fällen der §§ 181, 181b und 183 entsprechend, 
wenn der Täter fahrlässig handelt, im Falle des § 181d, wenn er grob 
fahrlässig handelt. 

§ 183b 

Tätige Reue 

1) Wegen einer der in den §§ 180, 181 und 181a bis 183 mit Strafe be-
drohten Handlungen ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig und bevor die 
Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem Verschulden erfahren hat, die von 
ihm herbeigeführten Gefahren, Verunreinigungen und sonstigen Beein-
trächtigungen beseitigt, sofern es nicht schon zu einer Schädigung eines 
Menschen oder des Tier- oder Pflanzenbestandes gekommen ist. 

2) § 167 Abs. 4 ist dem Sinne nach anzuwenden. 

§ 233 Abs. 2 

2) Wer die Tat an nachgemachtem oder verfälschtem Geld im Nenn-
wert von mehr als 75 000 Franken begeht, ist mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

§ 234 Abs. 2 Satz 2 

2) ... Wer die Tat an verringerten Geldmünzen begeht, deren Nenn-
wert 75 000 Franken übersteigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
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§ 278c Abs. 1 Ziff. 7 

7. vorsätzliche Gemeingefährdungsdelikte (§§ 169, 171, 173, 175, 176 
und 178 sowie Art. 34 des Kriegsmaterialgesetzes) oder vorsätzliche 
Beeinträchtigung der Umwelt (§ 180), 

§ 280 

Ansammeln von Kampfmitteln 

1) Wer Waffen, Munition oder andere Kampfmittel an sich bringt, be-
sitzt oder einem anderen verschafft, um eine grössere Zahl von Menschen 
zum Kampf auszurüsten, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. 

2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig, bevor die Behörde 
(§ 151 Abs. 3) von seinem Verschulden erfahren hat, die Kampfmittel auf 
Dauer unbrauchbar macht, einer solchen Behörde übergibt oder es ihr 
ermöglicht, der Kampfmittel habhaft zu werden. 

II. 

Übergangsbestimmung 

Die durch dieses Gesetz geänderten Strafbestimmungen sind in Straf-
sachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil 
erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines solchen Urteils 
infolge eines ordentlichen Rechtsmittels oder eines anderen Rechtsbe-
helfs ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB vorzugehen. 
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III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2013 in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 
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